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wieder abgeschafft werden38. Bei kleineren Instituten degenerierte die clu- 
niazensische Resteverwertung zur unverhüllten Schäbigkeit, wenn die 
Tropfschüssel unter dem Zapfhahn das Getränk lieferte und die letzte 
Brotkrume vom Tisch gekratzt werden mußte39. In dem bekannten Dia­
log zwischen einem Cluniazenser und einem Zisterzienser läßt Idung von 
Prüfening um 1155 den Cluniazenser mit peinlicher Offenheit bekennen: 
Certe, si ita, sicut regula praecipit, omnibus supervenientibus hospitibus ministra­
remus, non remaneret nobis unde viveremus^. Zur Angleichung an die gere­
gelteren Verhältnisse im Reich stellte Wilhelm von Hirsau daher für seine 
Abtei dem Elemosinar neben der an die zweite Stelle gerückten Restever­
wertung eine größere Zehntausstattung zur Verfügung41.
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Die Auffassung in Cluny, nur der Kleinzehnt (von Gemüse und Klein­
vieh) sei eine kirchliche Abgabe im engeren Sinn, der Großzehnt (von 
Getreide und Wein) dagegen eine herrschaftliche Steuer, war vielleicht der 
tiefere Grund dafür, daß sich in der großen burgundischen Abtei die Sal­
zehntregelung nicht durchsetzen konnte. Damit stimmt überein, daß die 
Pfarrgeistlichkeit an den Eigenkirchen Clunys meist nur ein Drittel des 
Kleinzehnten erhielt, während sie in andern Grundherrschaften in der Re­
gel den Kleinzehnten ganz und dazu noch oft einen Anteil am Großzehn­
ten hatte, wie bereits Georg Schreiber bemerkte42. In dem Teilungs- und 
Herrschaftsvertrag mit dem französischen König über Saint Gengoux von 
1166 gestand dieser den Mönchen von Cluny nur zu: Ecclesiae et presbyteri 
ecclesiarum, et ea quae ad presbyterium proprie pertinere noscuntur, extra partem 


